
Ein Ausländer, der sich in Deutschland aufhält und keinen erforder-
lichen Aufenthaltstitel besitzt, ist verpflichtet, das Land zu verlassen
(§50 Abs. 1, 2 AufenthG). Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, wird
abgeschoben (§58 Abs. 1 AufenthG). Ist die Abschiebung aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen unmöglich, wird die Abschiebung
ausgesetzt, d.h. der illegale Aufenthalt wird geduldet (§60a Abs. 2
AufenthG). Die Abschiebung ist i.d.R. aus tatsächlichen Gründen 
unmöglich, wenn der Ausländer keine Identitätspapiere besitzt. Ein
Ausländer, der sich in Deutschland aufhält, ist im Regelfall verpflich-
tet, einen gültigen Pass zu besitzen (§3 Abs. 1 AufenthG) und, sofern
er keinen besitzt, an der Beschaffung von Identitätspapieren mit-
zuwirken (§48 Abs. 3 AufenthG). Diese Mitwirkungspflicht umfasst
in der Regel auch die Obliegenheit, bei der Auslandsvertretung des 
eigenen Staates vorstellig zu werden, um sich dort Ausweispapiere
ausstellen zu lassen und alle dazu erforderlichen Angaben zu machen
(§5 Abs. 2 Nr. 1 AufenthV). 

Das ist der rechtliche Rahmen, innerhalb dessen der 1. Senat des
Bundesverwaltungsgerichts im Jahre 2009 ein Grundsatzurteil erließ,
das im Ergebnis äußerst verblüffend und in der Begründung nicht
minder dunkel ist. Das Gericht kommt nämlich zu dem Ergebnis,
dass ein Ausländer, der in einem amtlichen Formular seines General-
konsulats erklärt, freiwillig in seinen Heimatstaat zurückkehren zu
wollen, damit nichts als die Wahrheit sagt, und zwar auch dann,
wenn er tatsächlich auf keinen Fall in sein Herkunftsland zurück-
kehren will.1

1.
Zu entscheiden war über folgenden Sachverhalt: Eine iranische

Familie, die sich nach erfolglosem Asylverfahren seit vielen Jahren 
illegal, aber geduldet in Deutschland aufgehalten hatte und nicht ab-
geschoben werden konnte, weil sie keine Reisepapiere besaß, hatte
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die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach §25 Abs. 5 AufenthG
beantragt. Danach soll einem Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis
erteilt werden, wenn seine Ausreise aus rechtlichen oder tatsäch-
lichen Gründen unmöglich und die Abschiebung seit 18 Monaten
ausgesetzt ist. Die Aufenthaltserlaubnis darf allerdings nur erteilt
werden, wenn der Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehindert
ist. Ein Verschulden liegt auch dann vor, wenn er zumutbare Anfor-
derungen zur Beseitigung des Ausreisehindernisses nicht erfüllt hat.
Die Ausländerbehörde hatte den Antrag abgelehnt, weil sich die 
Familie in den vergangenen Jahren trotz mehrfacher Aufforderung 
beharrlich geweigert hatte, bei einer iranischen Auslandsvertretung 
vorstellig zu werden, um sich Reisepapiere ausstellen zu lassen. Die
Familie hielt dem entgegen, dies sei ihr nicht zumutbar gewesen,
denn die iranischen Auslandsvertretungen verlangten in dem An-
tragsformular die Erklärung, dass die Familienmitglieder bereit seien,
freiwillig in den Iran zurückzukehren.2 Diese Erklärung könnten sie
nicht abgeben, weil sie unter gar keinen Umständen in den Iran
zurückkehren wollten. Eine schriftliche Lüge könne ihnen nicht ab-
verlangt werden. Die Verwaltungsgerichte aller Instanzen hatten für
diese Argumentation kein Verständnis und schließlich blieb auch die
Revision erfolglos, weil das Bundesverwaltungsgericht zu dem bereits
erwähnten Ergebnis kam, wonach es keine Lüge, sondern die reine
Wahrheit darstelle, zu sagen, man wolle freiwillig in den Iran zurück-
kehren, wenn man tatsächlich nicht in den Iran zurückkehren wolle.

Die Begründung, die zu diesem Ergebnis führt, soll im Folgenden
näher analysiert werden. Die entscheidenden Erwägungen finden sich
in dem Absatz mit der Randnummer 14. Danach folgt die Zumutbar-
keit der Abgabe der erwähnten Freiwilligkeitserklärung aus den nach-
stehend wörtlich zitierten Erwägungen (die Nummerierung der Sätze
ist hinzugefügt):

(1) »Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass sie vollziehbar aus-
reisepflichtig sind. 

(2) Die gesetzliche Pflicht zur Ausreise bedeutet, dass sie freiwillig
ausreisen oder sich zwangsweise abschieben lassen müssen.

(3–7) Das Aufenthaltsrecht erlegt dem Ausländer primär auf, dass 
er seiner Ausreisepflicht freiwillig – und unverzüglich – nach-
kommt (§50 Abs. 2 AufenthG). Eine zwangsweise Abschie-
bung kommt erst in Betracht, wenn der Ausländer seine Aus-
reisepflicht nicht freiwillig erfüllt bzw. die Überwachung der
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Ausreise erforderlich ist (§58 Abs. 1 und 3 AufenthG). Ein aus-
reisepflichtiger Ausländer ist daher aufenthaltsrechtlich gehal-
ten, das Land freiwillig zu verlassen. Die Rechtsordnung mutet
dem Ausländer zu, seiner Ausreisepflicht von sich aus nach-
zukommen. Die gesetzliche Ausreisepflicht schließt die Oblie-
genheit für den Ausländer ein, sich auf seine Ausreise einzu-
stellen, zur Ausreise bereit zu sein und einen dahingehenden
Willen zu bilden.

(8) In diesem Rahmen ist es für einen ausreisepflichtigen Aus-
länder rechtlich grundsätzlich nicht unzumutbar, zur Ausreise
nicht nur willens und bereit zu sein, sondern diese Bereit-
schaft auch zu bekunden und eine ›Freiwilligkeitserklärung‹ in
der hier gegebenen Form abzugeben.

(9) Ein entgegenstehender innerer Wille des Ausländers, der die
Erklärung mangels Bildung eines entsprechenden Willens als
unwahr empfindet, ist aufenthaltsrechtlich regelmäßig unbe-
achtlich.«

2.
Schaut man sich die Sätze der Begründung im einzelnen und im

Zusammenhang genauer an, stellt man fest, dass Satz (1) offensicht-
lich eine erste Prämisse enthält, aus der am Ende das Ergebnis ab-
geleitet werden soll. Satz (2) enthält dagegen nur eine Erläuterung der
ersten Prämisse, indem sie mitteilt, was unter einer Pflicht zur Aus-
reise zu verstehen ist. Diese Erläuterung erscheint ein wenig zweifel-
haft, weil hier das in der Pflicht zur Ausreise enthaltene Gebot mit der
Sanktion auf eine Stufe gestellt wird, die eintritt, wenn dem Gebot
nicht Folge geleistet wird. Die Pflicht, x zu tun, impliziert aber nicht
die Pflicht, sich sanktionieren zu lassen, wenn man sie nicht erfüllt.
Reduziert man die Erläuterung auf ihren zutreffenden Kern, dann
kann man die erste Prämisse einschließlich ihrer Erläuterung wie
folgt formulieren:

1. Prämisse: Die Kläger sind ausreisepflichtig,
d.h. sie sollen willens sein auszureisen.

Die Sätze (3) bis (7) enthalten keinen einzigen neuen Gedanken. Sie
wiederholen nur die bereits in Satz (2) gegebene Erläuterung in im-
mer neuen Worten und Wendungen. Wenn man sich einen Überblick
über die Argumentationsstruktur verschaffen will, könnte man des-
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halb geneigt sein, diese Sätze zu ignorieren, d.h. sie für die weitere
Analyse ersatzlos zu streichen. Indessen könnte dies das Ergebnis
verfälschen. Denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass Menschen, die
von der Sprache Gebrauch machen, damit überhaupt keinen Zweck
verfolgen. Irgendeine Bedeutung werden diese Sätze also haben. Aus-
schließen kann man nur, dass diese Bedeutung auf der semantischen
Ebene liegt. Es genügt deshalb festzuhalten, dass hier irgendetwas 
gesagt wird, ohne dass es erforderlich ist, festzuhalten, was gesagt
wird. Wir berücksichtigen diese Sätze deshalb bei der Rekonstruktion
der Argumentationsstruktur dadurch, dass wir sie als »Textwolke«
markieren und unmittelbar nach der ersten Prämisse plazieren.

1. Prämisse: Die Kläger sind ausreisepflichtig, 
d.h. sie sollen willens sein auszureisen.

Textwolke

Satz (8) ist der entscheidende Kernsatz des ganzen Absatzes. Der Satz
hat zwei Teile. Der erste Teil endet mit dem Komma vor »sondern«.
Er enthält keinen neuen Gedanken, sondern wiederholt nur noch ein
weiteres Mal, was schon in der ersten Prämisse festgehalten ist. Es
sollte aber festgehalten werden, dass dieser Teil des Satzes jedenfalls
einen normativen Inhalt hat. Das unterscheidet ihn nämlich von
dem, wovon nach dem Komma im zweiten Teil des Satzes die Rede
ist. Dort wird es nämlich plötzlich deskriptiv. Vor dem Komma heißt
es also, dass die Kläger ausreisen wollen sollen, nach dem Komma 
ist davon die Rede, dass sie tatsächlich die Bereitschaft haben, auszu-
reisen, also davon, dass sie ausreisen wollen. Dann geht es normativ
weiter, indem gesagt wird, es sei ihnen zumutbar, diese Bereitschaft
auch zu bekunden. Vor dem Komma haben wir es also mit einem (be-
reits hinreichend bekannten) Sollen, nach dem Komma mit einem
(völlig neuen) Sein zu tun. Halten wir dieses Sein deshalb zunächst in
einer weiteren Prämisse fest.
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1. Prämisse: Die Kläger sind ausreisepflichtig, 
d.h. sie sollen willens sein auszureisen.

Textwolke

2. Prämisse: Die Kläger sind willens, auszureisen.

Satz (9) enthält ein weiteres neues Argument. Hier ist von dem Willen
der Kläger die Rede, auf keinen Fall ausreisen zu wollen. Das ist der
Wille, der der empirisch erfahrbaren Wirklichkeit entspricht. Man
braucht die Kläger nur zu fragen und sie werden antworten, dass sie
keineswegs willens sind, auszureisen. Gleichwohl soll dieser Wille,
der jenem Willen entgegensteht, von dem in der zweiten Prämisse die
Rede ist, unbeachtlich sein. Halten wir diesen Befund als dritte Prä-
misse fest, dann ergibt sich folgende Argumentationsstruktur:

1. Prämisse: Die Kläger sind ausreisepflichtig, 
d.h. sie sollen willens sein auszureisen.

Textwolke

2. Prämisse: Die Kläger sind willens, auszureisen.

3. Prämisse: Der entgegenstehende empirische Wille 
ist unbeachtlich.

Man sieht sofort, wo hier ein Problem liegt. Zwischen den beiden 
ersten Prämissen fehlt eine weitere, die die Verknüpfung zwischen
beiden herstellen und damit erst den Ableitungszusammenhang
komplett machen könnte. Es bleibt offen, wie das Gericht aus der
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Welt des Sollens (1. Prämisse) in die Welt des Seins (2. Prämisse) 
gelangt. Da, wo die vermittelnde Prämisse zu erwarten wäre, findet
sich nur die Textwolke. Doch was hat es mit dieser auf sich? – Ist sie
vergleichbar jener Wolke, in die sich einst Gott, der Herr gehüllt 
hat, als er seinem Volk durch die Wüste vorausging (Ex 13, 21)? Ent-
hält die Wolke also eine gewaltige Kraft, die aus Sollen Sein bewirkt
wie einst das Gebot, es werde Licht, die Illumination der Welt be-
wirkte (Gen. 1, 3)? Oder handelt es sich gleichsam um bloßen Wasser-
dampf, der verhüllt, dass dahinter unendliche Leere gähnt? 

3.
Die Antwort auf diese Frage hängt von der Lesart ab, mit der sich

der Interpret dem Urteil nähert. Zwei Lesarten bieten sich zunächst
an, nämlich eine, die man die anti-hermeneutische nennen könnte,
und eine, die ich die platonische nennen möchte.

Die anti-hermeneutische Lesart beruht auf dem Dogma: Es gilt
nur das geschriebene Wort! Es ist nicht erlaubt, eigene Vorverständ-
nisse und eigenes Mitwissen zu mobilisieren, um den Text zu ergän-
zen und zu deuten. Diese Lesart muss zu dem Ergebnis führen, dass
das Urteil schlicht der Begründung entbehrt. Denn eine Begründung
besteht nicht aus einem Haufen unzusammenhängender Argumente,
sondern aus einer Argumentationskette. Der missing link zwischen
der ersten und der zweiten Prämisse bewirkt nun aber, dass es genau
an dieser Verkettung der Argumente fehlt. Das Urteil enthält also
nach dieser Lesart keine Begründung, sondern täuscht eine solche
nur vor. Ein Urteil ist nämlich auch dann nicht mit Gründen verse-
hen, »wenn die Begründung völlig unverständlich und verworren 
ist, so dass sie in Wirklichkeit nicht erkennen lässt, welche Über-
legungen für die Entscheidung maßgebend gewesen sind«.3 Ein der-
artiges Urteil verletzt nicht nur §117 Abs. 2 Nr. 5 VwGO, wonach 
verwaltungsgerichtliche Urteile mit Gründen zu versehen sind, son-
dern würde auch einen absoluten Revisionsgrund verwirklichen 
(§138 Nr. 6 VwGO), wenn es nicht das Revisionsgericht selber wäre,
das diesen Revisionsgrund geschaffen hätte. Das Urteil wäre dann
aber auch nicht mit dem Willkürverbot vereinbar und somit verfas-
sungswidrig. Denn das Willkürverbot (Art. 3 Abs. 1 GG) verlangt mit
Rücksicht auf die verfassungsrechtliche Gebundenheit des Richters
an Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 3 GG) eine Begründung auch der
letztinstanzlichen Entscheidung jedenfalls in Fällen, in denen sich
aus dem Gesetz selbst oder aus den Begründungen vorinstanzlicher
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Gerichte die Entscheidung nicht nachvollziehen lässt.4 Bevor wir nun
aber voller Empörung die verfassungsrechtliche Keule schwingen,
sollten wir überlegen, ob der Fehler womöglich weniger in dem Urteil
des BVerwG liegt als vielmehr im Auge des Betrachters, der sich den
Urteilsgründen mit einer ungeeigneten Lesart genähert hat.

In der Tat ist die anti-hermeneutische Lesart im Hinblick auf
Texte, in denen argumentiert wird, gänzlich unangemessen. Denn 
es ist der Normalfall, dass wir, wenn wir argumentieren, nicht alle 
Prämissen ausdrücklich benennen, die das Ergebnis schlüssig ma-
chen. Jeder Autor lässt all die Argumente unerwähnt, die er als selbst-
verständlich stets mitgedacht unterstellt und von denen er annimmt,
dass auch die Rezipienten davon ausgehen. Freilich, was der Propo-
nent einer Argumentation für selbstverständlich hält, muss für den
Rezipienten keineswegs selbstverständlich sein. Und hier beginnen
die Probleme, die man nur mit viel Hermeneutik lösen kann. Wir
müssen uns also fragen, was für die Richter des 1. Senats wohl so
selbstverständlich gewesen sein könnte, dass sie es nicht für nötig
hielten, es in den Urteilsgründen darzulegen. 

Der Antwort auf diese Frage kann man auf die Spur kommen,
wenn man die Aufmerksamkeit zunächst der 3. Prämisse zuwendet.
In dieser Prämisse geht es um den empirisch feststellbaren Willen der
Kläger, auf den es aber nicht ankommen soll. Vielmehr soll jener
Wille maßgeblich sein, der aus der ersten und der unausgesproche-
nen Prämisse folgt. Dieser Befund bringt uns auf die Spur: Bei der
fehlenden Prämisse kann es sich nicht um eine empirische handeln.
Denn wäre sie empirisch, dann würde es sich bei dem Willen, der dar-
aus abzuleiten wäre, ebenfalls um einen empirischen handeln, und 
es wäre schon nicht vorstellbar, wie jemand empirisch sowohl aus-
reisen will als auch nicht ausreisen will. Darüber hinaus können wir
schließen, dass der Wille, von dem in der zweiten Prämisse die Rede
ist, irgendwie von höherer Autorität sein muss als jener Wille, der
sich empirisch feststellen lässt. Denn sonst wäre nicht erklärbar,
warum er allein maßgeblich und der empirisch feststellbare Wille
demgegenüber unmaßgeblich sein soll. Offenbar setzt das Gericht
also die Existenz einer Wirklichkeit voraus, die jenseits der empi-
risch feststellbaren Wirklichkeit liegt und dieser gegenüber eine weit
höhere Maßgeblichkeit und Autorität genießt. Ich glaube persönlich
nicht, dass es eine solche transzendente Wirklichkeit gibt. Aber es
kommt ja nicht auf mein Vorverständnis an, sondern auf das, was die
Richter des 1. Senats für selbstverständlich gehalten haben müssen.
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Dass es eine höhere transzendente Welt gibt, der gegenüber unsere
empirisch erfahrbare Welt nahezu ohne Bedeutung ist, wird in der
abendländischen Geistesgeschichte vor allem von jenen als selbstver-
ständlich angenommen, die in der Traditionslinie Platons stehen.
Heute ist diese Denkungsweise vor allem noch im Bereich der Mathe-
matik und der Logik5 sehr lebendig. Viele Logiker glauben, dass die
Schlussregeln der formalen Logik unabhängig von der empirischen
Erfahrung gelten. Sie erschließen sich dem reinen Denken und sie 
genießen schon deshalb eine weit höhere Autorität als empirische
Wahrnehmungen, weil sie unabänderlich und ewig gültig sind. Der
empirische Wille, auszureisen oder nicht auszureisen, kann heute ein
anderer sein als morgen. Die Schlussregeln der Logik gelten aber
selbst dann noch, wenn unsere Welt längst vergangen ist. Diese Über-
legung führt unsere Spurensuche in Richtung der Logik. Es steht zu
vermuten, dass es sich bei der fehlenden Prämisse, die die Verbin-
dung zwischen der ersten und der zweiten Prämisse herstellt, um eine
logische Schlussregel handelt, wie etwa die vom verbotenen Wider-
spruch, vom ausgeschlossenen Dritten oder die Schlussformen des
Modus Barbara etc. 

Eine solche Schlussregel gibt es tatsächlich. Es handelt sich um
den so genannten Sollens-Seins-Schluss: Aus Sollen folgt Sein. Ob-
gleich diese Schlussregel sehr verbreitete Anerkennung findet und 
in zahllosen Argumentationen verwendet wird, lässt sich allerdings
zeigen, dass sie bedauerlicherweise logisch ungültig ist. Otfried Höffe
hat sie mit dem Label »normativistischer Fehlschluss« versehen.6 Ein-
gebürgert hat sich auch die Bezeichnung »Palmströmlogik«.7

Die zweite Lesart führt also zu dem Ergebnis, dass das Urteil auf
dem normativistischen Fehlschluss beruht und damit auf einem Denk-
fehler. Da Begründungen, die auf einem Denkfehler beruhen, eben-
falls als völlig unverständlich und verworren zu betrachten sind,
müsste auch dies zu dem Ergebnis führen, dass das Urteil nicht mit
Gründen versehen ist. Die zweite Lesart lässt sich allerdings nur auf-
rechterhalten, wenn man unterstellen will, dass die höchsten Richter
dieses Landes hoch oben im Olymp der obersten Bundesgerichte
nicht richtig denken können und nicht recht klar im Kopf sind. Eine
solche Annahme scheint mir völlig abwegig zu sein. Sie ist auch
schon deshalb unwahrscheinlich, weil sie der Marx’schen Erkenntnis
widerspricht, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt8, was auf
Deutsch soviel heißt wie, dass niemand theoretisch den Ast absägt,
auf dem er praktisch sitzt. Genau das täten aber Juristen, wenn sie 
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an die Gültigkeit des Sollens-Seins-Schlusses glaubten. Denn wenn
dieser Schluss gültig wäre, dann würde aus dem Tötungsverbot die
Tatsache folgen, dass niemals getötet wird, und aus dem Steuerzah-
lungsgebot würde logisch zwingend folgen, dass alle ihre Steuern be-
zahlen. Mit anderen Worten: Es gäbe keine Rechtswidrigkeit. Wenn 
es aber keine Rechtswidrigkeit gäbe, dann bräuchte man auch keine
Juristen. Dass ausgerechnet Juristen Rechtswidrigkeit aus logischen
Gründen für unmöglich hielten und sich damit selber abschafften, ist
genauso unvorstellbar wie, dass es jemals einen Mediziner geben
könnte, der sich selbst abschafft, indem er auf die Idee kommt, es
gäbe gar keine Krankheiten. Die zweite Lesart erweist sich damit
ebenfalls als sehr unplausibel und zwingt uns, über eine dritte Lesart
nachzudenken. 

4.
Ich muss gestehen, dass ich mich sehr schwer getan habe bei dem

Bemühen, eine dritte Lesart zu entdecken. Erfolgreich war ich erst,
als ich mich an einen Werbespot für einen Telefonansagedienst er-
innerte, der vor vielen Jahren durch die Medien ging und der damit
endete, dass die Protagonistin, gespielt von Verona Pooth, damals
noch Feldbusch, dem Publikum zurief: »Da werden Sie geholfen!«9

Dieser Werbespot hat mir die Idee einer dritten Lesart geradezu vor
die Füße gekegelt.

Der Satz »Da werden Sie geholfen!« ist offenbar grammatisch
falsch. Es wäre aber äußerst einfältig, wenn wir annähmen, dass 
die Werbetexter, die Frau Feldbusch diesen Satz in den Mund gelegt
haben, der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig gewesen
wären. Ganz im Gegenteil: Wir müssen annehmen, dass diese Leute
die deutsche Sprache besonders souverän beherrschten – so sou-
verän, dass sie geradezu spielerisch mit ihr umgehen konnten und
ganz bewusst und gezielt an einer bestimmten Stelle und zu einem
bestimmten Zweck einen grammatischen Fehler lanciert haben. Was
aber war der Zweck? – Er dürfte darin zu sehen sein, dass die Werbe-
texter über diesen grammatischen Fehler eine Botschaft transportie-
ren wollten, die in dem gesamten Text des Werbespots, also in dem,
was gesagt, gespielt und geschrieben wird, mit keiner Silbe vor-
kommt. Und was ist der Inhalt dieser Botschaft? – Vielleicht so: »He
Leute, wenn Ihr mal viel Stress habt und nicht mehr klar denken und
reden könnt oder wenn Ihr vielleicht ohnehin so beschränkt seid,
dass Ihr Eure eigenen Probleme nicht klar benennen könnt – zögert
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nicht, uns trotzdem anzurufen. Wir werden Euch nicht beschämen,
sondern Euer Problem verstehen und professionell lösen.« Wenn 
das die Botschaft ist, die vermittelt werden soll, wird klar, warum sie
unausgesprochen bleiben musste. Denn man kann wohl kaum erfolg-
reich für eine Dienstleistung werben, wenn man den potentiellen
Kunden frank und frei mitteilt, man halte sie für beschränkt und
nicht artikulationsfähig.

Warum nun sollte man das, was man in einem trivialen Werbe-
spot mit einem trivialen grammatischen Fehler erreichen kann, nicht
auch in einem veritablen höchstrichterlichen Urteil mit einem ent-
sprechend veritablen logischen Fehler erreichen können? Wir sollten
nicht glauben, dass die höchsten Richter dieses Landes der Logik
nicht mächtig wären. Ganz im Gegenteil: Wir müssen annehmen,
dass diese Leute die Logik besonders souverän beherrschen – so sou-
verän, dass sie geradezu spielerisch mit ihr umgehen können und
ganz bewusst und gezielt an einer bestimmten Stelle der Urteils-
gründe und zu einem bestimmten Zweck einen logischen Fehler 
eingebaut haben, und zwar zu dem Zweck, eine Argumentation zu
liefern, die das Ergebnis wirklich trägt, aber in dem geschriebenen
Text der Entscheidung mit keiner Silbe vorkommt und auch nicht
vorkommen darf, wenn sie ihre Überzeugungskraft nicht einbüßen
soll. Doch welche Argumentation sollte das sein? – Wenn man ver-
sucht, sich virtuell in die Position eines Bundesrichters hineinzuden-
ken, der vor der Aufgabe steht, die These, es sei die reine Wahrheit,
zu sagen, man wolle ausreisen, auch wenn man tatsächlich nicht aus-
reisen will, zu begründen, und der dabei keinerlei Rücksichten neh-
men und keinerlei Schamgrenzen beachten muss, weil er sicher weiß,
dass die Gründe, die er entwickelt, ohnehin nie in dem Text des Ur-
teils erscheinen werden, sondern in einer Kryptoargumentation ver-
borgen bleiben, dann taucht so oder so ähnlich, am Ende gleichsam
wie mit Zitronensaft geschrieben und über ein Feuer gehalten, fol-
gender Text auf: 

»Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass sie vollziehbar ausreise-
pflichtig sind. Diese Pflicht umfasst auch die Pflicht, alles in ihrem
Einflussbereich Stehende zu tun, um die Ausreise zu ermöglichen.
Wenn es dafür erforderlich ist, der Auslandsvertretung des Heimat-
landes gegenüber anzugeben, dass man freiwillig nach Hause zurück-
kehren möchte, so umfasst die Ausreisepflicht auch die Pflicht, eine
solche Erklärung abzugeben. Dabei ist es ohne rechtliche Bedeutung,
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ob diese Erklärung dem tatsächlichen eigenen Willen des Ausländers
entspricht oder nicht. Zwar muss er, sofern er tatsächlich nicht in die
Heimat zurückkehren will, eine Erklärung abgeben, die unwahr ist.
Indessen kann von jedermann verlangt werden, notfalls auch zu lü-
gen, wenn anders die legitimen Ziele des Rechts – hier des Ausländer-
rechts – nicht durchgesetzt werden können. Der Rechtsordnung wohnt
die Idee der Effizienz inne. Sofern Effizienz nur mittels der bewussten
Unwahrhaftigkeit erreicht werden kann, ist auch dieses Mittel ange-
messen und geboten. Insbesondere stehen dem sittliche Bedenken
nicht entgegen. Denn bewusst die Unwahrheit zu sagen, wenn es der
effizienten Durchsetzung legitimer Interessen dient, entspricht der
herrschenden sittlichen Überzeugung. Unwahrhaftigkeit ist eine all-
gemein anerkannte sittliche Tugend. Sie auszuüben daher stets zu-
mutbar.«

Die dritte Lesart führt zu einer Interpretation des Urteils, die die der
Entscheidung zugrundeliegende Begründung als tatsächlich tragfähig
erweist. Sie ist klar, nachvollziehbar, folgerichtig und frei von logi-
schen Fehlern. Ob das Urteil, so verstanden, auch richtig ist, d.h. ver-
tretbar im Sinne der juristischen Methode, ist damit zwar noch nicht
gesagt. Indessen kann ich nicht erkennen, warum diese Argumen-
tation juristisch nicht vertretbar sein sollte. Das gilt insbesondere
auch für die von der Methodenlehre geforderte kontextuelle Ausle-
gung, womit der moralische Kontext gemeint ist, auf den Gerichts-
urteile Rücksicht nehmen sollten.10 Denn das Urteil ist mit dem der-
zeit herrschenden Sittengesetz11 ohne weiteres kompatibel. Es war
und ist nicht zu erwarten, dass das Urteil öffentliche moralische Em-
pörung auslöst, wie dies vor einiger Zeit bei der sog. »Emmely«-Ent-
scheidung des LAG Berlin-Brandenburg der Fall war.12 Denn ich habe
keinen Zweifel daran, dass wir tatsächlich in einer moralischen Kultur
leben, in der Unwahrhaftigkeit als eine Tugend gilt. Man erkennt das
daran, dass der Versuch, Lügen vor Entdeckung zu verbergen, nur
halbherzig unternommen wird. Man möchte schon irgendwie, dass
die Leute merken, wenn man lügt, also tugendhaft ist, wofür man
dann bewundert werden will. Der Gesetzgeber beherrscht diese Kunst
vorbildlich13, und das Volk jubelt jenen zu, die besonders skrupellos
das Lügen beherrschen14, während es die verachtet, die die Tugend
der Unwahrhaftigkeit nicht ausreichend verinnerlicht haben.15
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5.
Freilich bleibt die Frage, ob wir eigentlich wirklich in einer Kultur

der Unwahrhaftigkeit leben wollen. Nur wenn wir diese Frage mit 
einem entschiedenen »Ja!« beantworten, ist es konsequent und ver-
nünftig, wenn wir in unseren alltäglichen Rollen und Verantwortlich-
keiten der Unwahrhaftigkeit zur Geltung verhelfen – als Studierende,
wenn wir vor der Frage stehen, ob wir einen Prüfungsbetrug begehen
sollen, als Wissenschaftler, wenn wir vor der Frage stehen, ob wir 
einen Forschungsbetrug begehen sollen, und als Richter, wenn wir
vor der Frage stehen, ob wir der Unwahrhaftigkeit das Wort reden sol-
len, nur um eine Entscheidung treffen zu können, die sich anders
nicht begründen ließe.16 Wenn wir die Frage aber mit »Nein!« beant-
worten und dann trotzdem in unseren alltäglichen Rollen und Ver-
antwortlichkeiten die Tugend der Unwahrhaftigkeit üben, handeln
wir in höchstem Maße irrational. 

Die Frage, ob wir eigentlich wirklich in einer Kultur der Unwahr-
haftigkeit leben wollen, muss jeder für sich selbst beantworten. Zu 
einer tragfähigen Antwort wird man dabei allerdings nur dann ge-
langen, wenn man die Frage nicht in der Eigenschaft als Studentin,
Wissenschaftler, Richterin, oder auch Liebhaberin, Autofahrer, Vater
oder Mutter stellt. Denn von welcher Rollenidentität man auch im-
mer seinen Ausgang nimmt: die Antwort wird immer systematisch
verzerrt ausfallen, verzerrt nämlich durch die spezifischen Interessen,
die mit der jeweiligen Rolle verbunden sind. Eine tragfähige Antwort
wird nur finden, wer von all seinen Rollenidentitäten absieht und 
die Frage einzig und allein stellt in seiner Eigenschaft als Mensch. Er-
scheint sie dann immer noch als zu komplex, so lässt sich die Kom-
plexität der Frage dadurch reduzieren, dass man sie in zwei Teilfragen
aufspaltet, die sich je deutlich einfacher beantworten lassen als die
Ausgangsfrage. Die erste Teilfrage lautet: 

Vor die Alternative gestellt, ob er lieber in einer Kultur der Wahrhaf-
tigkeit leben und sich mit seinem Handeln für diese Kultur einsetzen
möchte oder ob er lieber in einer Kultur der Unwahrhaftigkeit leben
und sich mit seinem Handeln für diese Kultur einsetzen möchte – für
welche Option würde sich ein Mensch entscheiden, vor dem Du Re-
spekt haben kannst? 

Diese Frage ist deutlich einfacher zu beantworten als die Ausgangs-
frage, weil der Fragende selbst in ihr nicht vorkommt. Es kommt
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nicht darauf an, für welche Option Du Dich entscheiden würdest,
sondern nur darauf, für welche Option sich ein anderer Mensch ent-
scheiden würde, den Du kennst oder den Du Dir vorstellst, wenn Du
Dir einen Menschen vorstellst, vor dem Du Respekt haben kannst.
Erst wenn diese Frage beantwortet ist, sollte man sich der zweiten
Teilfrage zuwenden. Die lautet:

Was für eine Art von Mensch willst Du sein? – Ein Mensch von der
Art, vor der Du Respekt haben kannst, oder ein Mensch von der Art,
der Du den Respekt verweigern, die Du eigentlich verachten musst?

PAUL TIEDEMANN
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